
ANLAGE NR. 3.146 
GEBIETSBEZOGENE ANLAGE FÜR DAS FFH-GEBIET “KUCKENBURGER 

HAGEN“ (EU-CODE: DE 4535-302, LANDESCODE: FFH0140) 

 

Gebietsdaten und Geltungsbereich 

(1) Das Gebiet liegt im Landkreis Saalekreis in den Gemarkungen Esperstedt und 
Obhausen. 

(2) Das Gebiet ist in 4 Teilflächen untergliedert und hat eine Gesamtgröße von ca. 71 ha. 

(3) Das Gebiet umfasst die Gehölzstrukturen, Wald- und Grünlandbereiche des Bachtales 
der Weida von der Zucker- und Griebitzschmühle bei Obhausen im Süden bis Esperstedt 
im Norden, welche im Osten und Süden von der Gehölzkante und der 
Böschungsoberkante des Tales, im Westen von Ackerland, dem Siedlungsbereich von 
Kuckenburg sowie einer südlich davon gelegenen Grünlandfläche mit Gehölzbeständen, 
dem Grünlandbereich des Mühlplanes, dem Gehölzbestand des Kirschberges sowie der 
nach Norden bis Esperstedt verlaufenden Böschungsoberkante und anschließend im 
Norden von dem Ort Esperstedt begrenzt werden. Die ehemalige Bahngleisanlage und 
die Siedlungsbereiche sind aus dem Gebiet ausgeschlossen. 

(4) Das Gebiet ist deckungsgleich mit dem Naturschutzgebiet „Kuckenburger Hagen“ 
(NSG0141). 

(5) Das Gebiet ist mit seinen Grenzen entsprechend Kapitel 1 § 2 dieser Verordnung 
dargestellt: 

1. Gebietskarte: FFH0140, 

2. Detailkarten (Maßstab 1:10.000): Kartenblattnummer 266. 

 

Gebietsbezogener Schutzzweck 

Der Schutzzweck des Gebietes umfasst ergänzend zu Kapitel 1 § 5 dieser Verordnung: 
 

(1) die Erhaltung eines reich strukturierten Abschnittes des in den Muschelkalkschichten der 
Querfurter Platte eingeschnittenen Weidatals einschließlich seiner gebietstypischen 
Lebensräume, insbesondere der artenreichen Trocken- und Halbtrockenrasen und 
Frischgrünländer, des naturnahen und arten- und strukturreich entwickelten Eichen-
Mischwaldes sowie des Fließgewässers in der Tallage einschließlich seiner typischen 
Begleitvegetation, 

(2) die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
insbesondere folgender Schutzgüter als maßgebliche Gebietsbestandteile: 

 LRT gemäß Anhang I FFH-RL: 

Prioritäre LRT: 9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion), 91E0* 
Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), 

Weitere LRT: 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der 



planaren und montanen bis alpinen Stufe, 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 9170 Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum), 

einschließlich ihrer jeweiligen charakteristischen Arten, hier insbesondere Braunes 
Langohr (Plecotus auritus), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Neuntöter 
(Lanius collurio), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Zauneidechse (Lacerta 
agilis), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus); konkrete Ausprägungen und 
Erhaltungszustände der LRT des Gebietes sind hierbei zu berücksichtigen, 

 Arten gemäß Anhang II FFH-RL: 

Großes Mausohr (Myotis myotis), Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus). 

§ 3 

Gebietsbezogene Schutzbestimmungen 

(1) Im Gebiet gilt neben den allgemeinen Schutzbestimmungen gemäß Kapitel 2 § 6 dieser 
Verordnung: 

1. kein Betreten von und keine Veränderungen an anthropogenen, nicht mehr in 
Nutzung befindlichen Objekten, die ein Zwischen-, Winter- oder Sommerquartier 
für Fledermäuse darstellen, insbesondere Bunker, Stollen, Keller, Schächte oder 
Eingänge in Steinbruchwände; eine Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 
dieser Verordnung kann erteilt werden für notwendige Sicherungs- und 
Verwahrungsmaßnahmen, 

2. kein Betreten von und keine Veränderungen an nicht touristisch erschlossenen 
Höhlen jährlich in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 30. April sowie ganzjährig kein 
Entfachen von Feuer im Eingangsbereich oder im Inneren; eine Erlaubnis i. S. d. 
Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung kann erteilt werden für notwendige 
Sicherungs- und Verwahrungsmaßnahmen. 

(2) Für die Landwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 7 dieser Verordnung: 

 ohne Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6210, 

 ohne Düngung des LRT 6510 jeweils in der Ausprägung nährstoffreicher Standorte 
über die Nährstoffabfuhr i. S. d. DüV hinaus, jedoch mit maximal 60 kg Stickstoff 
je Hektar je Jahr; die verschiedenen Ausprägungen ergeben sich aus der 
Darstellung in der Detailkarte zum FFH-Gebiet; freigestellt ist die Phosphor- sowie 
die Kalium-Düngung bis zur Versorgungsstufe B sowie eine Kalkung nach Bedarf 
entsprechend einer vorherigen Bedarfsanalyse, 

 ohne Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6510 in 
der Ausprägung magerer Standorte; die verschiedenen Ausprägungen ergeben 
sich aus der Darstellung in der Detailkarte zum FFH-Gebiet, 

 Nutzung von Nachtpferchen auf dem LRT 6210 nur nach mindestens 2 Wochen 
zuvor erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung, 

 auf dem LRT 6510 die Einhaltung einer Nutzungspause von mindestens 7 Wochen 
zwischen 2 Mahdnutzungen; zur Verkürzung des Mahdintervalls kann eine 
Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung erteilt werden, wenn 
eine erhebliche betriebliche Betroffenheit besteht, 



 Winterweide mit Rindern auf dem LRT 6510 nur nach mindestens 2 Wochen zuvor 
erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung. 

(3) Für die Forstwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 8 dieser Verordnung: 

 nur einzelstammweise Nutzung, zeitlich gestaffelt und vorrangig zur Förderung der 
standorttypischen Gehölzzusammensetzung, in isolierten Beständen des LRT 
91E0* mit einer Gesamtfläche kleiner 1 ha, 

 Erhaltung eines für den LRT 91E0* typischen Wasserregimes. 

(4) Für die Jagd gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 9 dieser Verordnung: 

 die Errichtung oder Erweiterung jagdlicher Anlagen auf dem LRT 6210 nur nach 
Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung. 

(5) Für die Gewässerunterhaltung gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 10 dieser 
Verordnung: 

 Mahd des LRT 6430 nur einmal jährlich und nicht vor dem 1. August. 

 


